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1. Equal Pay Day - „Tag des (un)gleichen Einkommens “  
Der Equal Pay Day (EPD) wurde durch das „National Committee on Pay Equity“ (NCPE) 
1996 (siehe http://www.pay-equity.org/day.html) ins Leben gerufen. Das NCPE ist ein 
Zusammenschluss von Frauen- und Bürgerrechtsorganisationen, von Gewerkschaften 
sowie religiösen und beruflichen Vereinigungen mit dem Ziel, auf die ungleiche 
Bezahlung zwischen Männern und Frauen, insbesondere auch farbigen Frauen, 
hinzuweisen und die Lohnkluft zu beseitigen.  

1963, als in den USA der Equal Pay Act (Gesetz zur gleichen Bezahlung) unterzeichnet 
wurde, verdienten Frauen im Schnitt nur 59 Cent pro Stunde im Vergleich zu Männern, 
die 1 Dollar erhielten. Jedes Jahr machen Zehntausende von Frauen (aber auch 
Männer!) in den USA am EPD mit verschiedensten Aktionen auf den Lohnunterschied 
aufmerksam.  

Nicht nur in den USA, sondern auch in europäischen Ländern wird mit dem Equal Pay 
Day auf die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht: 

In Belgien legten am 16. Februar 1966 in Herstal rund 3.800 Frauen ohne Vorwarnung 
die Arbeit nieder und riefen zu einem eintägigen Streik auf, der sich dann auf 12 Wochen 
ausweitete. Ihr Protest richtete sich gegen die unwürdigen Bedingungen am Arbeitsplatz 
und gegen die ungleiche Bezahlung. Zur damaligen Zeit verdienten die Frauen rund 25% 
weniger als ihre männlichen Kollegen. 2005 rief die Frauenbewegung zij-kant 
gemeinsam mit ABVV Women den ersten belgischen Equal Pay Day nach 
amerikanischem Vorbild ins Leben. Im internationalen Vergleich hat Belgien heute eine 
der tiefsten Lohndifferenzraten, was sicher auch darauf zurückzuführen ist, dass in den 
letzten 10 Jahren ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen 
geschnürt wurde. Die Kontrolle der Umsetzung wird verstärkt vom Staat geleistet1. 

In Österreich findet der EPD im September statt. Der Monat steht symbolisch für den 
Zeitpunkt, zu dem Frauen und Männer noch gleich verdienen, während Männer durch ihr 
höheres Einkommen noch bis zum Ende des Jahres weiter bezahlt werden. Das 
bedeutet, dass Männer bis dahin im Schnitt genauso viel verdienen wie Frauen das 
ganze Jahr. Die letzten drei Monate im Jahr arbeiten Frauen demnach „gratis“2. 

In Großbritannien startet der Aktionstag jedes Jahr im April. Frauen arbeiten somit drei 
Monate und eine Woche mehr, um soviel zu verdienen wie die Männer3. 

Mittlerweile nehmen Frauen in vielen Ländern den Weltfrauentag am 08. März zum 
Anlass, „ihren“ Equal Pay Day zu organisieren, um für die Schließung der 
Einkommensschere zwischen Männern und Frauen zu demonstrieren.  

                                                 
1 Documentary File, Equal Pay Day 2006, www.equalpayday.de  
2 Österreichischer Gewerkschaftsbund, ÖGB 
3 http://www.fawcettsociety.org.uk/index.asp?PageID=23 (Stand: März 2008) 
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1.1. Die „Initiative Rote Tasche“  
Zur Halbzeit des Europäischen Jahres der Chancengleichheit im Sommer 2007 wurde 
vom BPW Germany die "Initiative Rote Tasche" ins Leben gerufen. Das prägnante 
Aktionssymbol verdeutlicht, dass Frauen (bei gleichem Jobprofil und gleicher Position) 
sprichwörtlich weniger in der "Tasche" haben als ihre männlichen Kollegen. Die rote 
Tasche symbolisiert die roten Zahlen in den weiblichen Geldbörsen. Laut Eurostat, dem 
statistischen Amt der EU, beträgt das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in 
Deutschland aktuell 22 Prozent. In Führungsebenen sind es sogar 33 Prozent. Unter der 
Kampagnenüberschrift "Initiative Rote Tasche" rief der BPW auf, sich für mehr 
Chancengleichheit bei der Entlohnung einzusetzen. Mit dieser bundesweiten 
Sensibilisierungskampagne will der BPW Germany allen berufstätigen Frauen Mut 
machen und fordert: Faire Gehälter für alle!  

Der Ursprung dieser Initiative kommt aus den USA. Als Beitrag zum Equal Pay initiierte 
der BPW/USA 1988 die "Red Purse Campaign", um auf die Lohnunterschiede zwischen 
Männern und Frauen aufmerksam zu machen. Die Mitgliedsfrauen wurden ermutigt, rote 
Taschen zu tragen als sichtbares Symbol der wirtschaftlichen Benachteiligung. 2004 
wurde die Initiative um die "Red Purse Society" erweitert und eine Spendenmöglichkeit 
für die Unterstützerinnen dieser Kampagne ins Leben gerufen. Mit den gesammelten 
Geldern werden heute Aufklärungsveranstaltungen, Foren und Aktivitäten am Equal Pay 
Day finanziert.  

Aus der Initiative Rote Tasche heraus ist der erste Equal Pay Day in Deutschland 
entstanden, der am 15. April 2008 das erste Mal stattfindet. Der nationale Aktionstag für 
mehr Lohngerechtigkeit wird unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ). In bundesweit mehr als 25 Städten finden 
Veranstaltungen zum Equal Pay Day statt. Unterstützt wird der deutsche Equal Pay Day 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und vom Deutschen 
Frauenrat mit seinen angeschlossenen Mitgliedsverbänden, die mehr als zehn Millionen 
Frauen in Deutschland repräsentieren.  
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1.2. Ziele der BPW-Initiative 
Mit 38 Clubs und rund 1750 Mitgliedern gelten die Business and Professional Women 
Germany als eines der bedeutendsten branchen- und berufsübergreifenden 
Frauennetzwerke in Deutschland. Der BPW Germany e.V., zu dessen Zielen 
Chancengleichheit im Berufsleben zählt, möchte dazu beitragen, dass sich die 
Lohnschere schließt. Dabei verfolgt die Initiative folgende Ziele:  

·  Belebung der Debatte über Lohnunterschiede zwischen Männern und 
Frauen 

·  Bewusstseinsschärfung für das Ausmaß und die Tragweite des 
Problems 

·  Sensibilisierung und Mobilisierung aller beteiligten Akteure 
·  Stärkung der Frauen, damit sie aktiv und eigenverantwortlich handeln 
·  Reduzierung der Lohnschere in Deutschland 
·  Etablierung eines jährlichen bundesweiten Equal Pay Day 



 

© BPW Germany e.v. 2008    
 

6 / 45 

2. Ausgangssituation in der BRD - Gesetzliche 
Rahmenbedingungen 

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern, wird durch Artikel 3 Abs. 2 
des Grundgesetzes festgeschrieben. „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. 

Zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben gehört als 
zentrale Aufgabe auch der Abbau der Lohndiskriminierung von Frauen. Bereits 1985 hat 
sich die Bundesrepublik Deutschland gemäß des Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form der Diskriminierung der Frau (Artikel 11 Abs. 1 Buchstabe d) verpflichtet, alle 
geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im Berufsleben zu 
treffen. Hier heißt es dazu:„Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger 
Leistungen, und auf Gleichbehandlung bei gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung 
bei der Bewertung der Arbeitsqualität“. 

Gemäß EG-Vertrag (Artikel 141 des Amsterdamer Vertrags) muss die Bundesregierung 
die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen 
sicherstellen: „Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher.“ 

Das in 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bietet 
weitere Anknüpfungspunkte für die Durchsetzung von Entgeltgleichheit. Dies geht aus 
dem §3(1) des AGG hervor: „Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine 
Person wegen eines in §1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat 
oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in 
Bezug auf §2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Fall einer ungünstigeren Behandlung einer Frau 
wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor“. 
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2.1. Daten und Fakten zur Erwerbstätigkeit 
Laut Statistischem Bundesamt waren am 31. März 2007 in Deutschland insgesamt rund 
26,6 Millionen Menschen beschäftigt, davon 14,55 Mio. Männer und 12,05 Mio. Frauen. 

Beim produzierenden Gewerbe, das neben dem verarbeitenden Gewerbe auch den 
Bergbau, die Energie- und Wasserversorgung und das Baugewerbe umfasst, sind die 
Geschlechterunterschiede sehr deutlich. Nur 16,6% aller Frauen arbeiteten Ende 
September letzten Jahres in einem dieser Wirtschaftszweige, aber fast die Hälfte (44,7%) 
aller Männer.  

Dementsprechend hat der tertiäre Sektor mit 82,7% der Beschäftigten für die Frauen die 
weitaus größte Bedeutung, während nur 53,9% aller Männer in diesem Sektor 
beschäftigt sind. 

 
Abbildung 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäfti gte 
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Doch auch innerhalb des Dienstleistungssektors sind deutliche Unterschiede zwischen 
den Anteilen von Männern und Frauen zu finden: Im Gesundheits- Veterinär- und 
Sozialwesen arbeiten 21,2% aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen, aber 
nur 4,3% aller Männer. Mit 4,6% ist der Anteil der Männer, die in der Öffentlichen 
Verwaltung arbeiten, nur etwas mehr als halb so groß gegenüber dem Anteil der Frauen 
von 8,4%. Sehr ähnlich sind die Anteile hingegen bei den Männern und Frauen, die in 
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung arbeiten: Männer mit 23,0% 
und Frauen mit 23,8% vertreten.  

24,7% der Frauen und 19,1% der Männer arbeiten in sonstigen 
Dienstleistungsunternehmen bzw. sind selbst Dienstleister. Diese Kategorie umfasst u.a. 
Dienste in Privathaushalten, das Grundstücks- und Wohnungswesen, Erziehung und 
Unterricht und sonstige Dienstleistungen für Unternehmen bzw. öffentliche oder 
persönliche Dienstleistungen. Letzterer Wirtschaftsabschnitt umfasst so unterschiedliche 
Tätigkeitsbereiche wie Abfallbeseitigung, Kinos oder Friseursalons.  



 

© BPW Germany e.v. 2008    
 

9 / 45 

2.2. Die Gehaltskluft von Männern und Frauen in Deu tschland  
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwar geschaffen, aber dennoch werden immer 
noch gravierende Entgeltunterschiede zwischen Männern und Frauen bei vergleichbaren 
Tätigkeiten gemacht. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben Frauen noch immer ein 
geringeres Durchschnittseinkommen als Männer: Im Jahr 2006 erhielten 
vollzeitbeschäftigte Frauen in Deutschland durchschnittlich 2.587 Euro brutto im Monat – 
das sind 20% weniger als der Durchschnittsverdienst der Männer, siehe Abbildung 2. Zu 
diesem Ergebnis kommt das Statistische Bundesamt 2007. 

 

 

 

Dass in vielen Berufen die durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen der Frauen weit 
unter denen der Männer liegen, zeigen auch die Daten des WSI-Frauenlohnspiegels. 
Arbeitet z.B. eine Frau als Grafikdesignerin, erhält sie im Schnitt nur etwas mehr als zwei 
Drittel des Männerverdienstes. Weibliche Gebäudereinigungsfachkräfte oder z.B. 
Verkaufspersonal bekommen nur ein Viertel des Gehalts ihrer männlichen 
Berufskollegen, siehe Abbildung 2. 

 

Abbildung 2 Statistisches Bundesamt, Gehalts - und Lohnstrukturerhebung, Aktuelle  
Fakten zum Internationalen Frauentag, 5. 3. 2007 
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Die Gehaltskluft zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland mit 22% besonders 
gravierend: Im EU-Durchschnitt verdienen Frauen 15% weniger. Nur in Zypern (24%) 
und Estland (25%) werden laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, 
Arbeitnehmerinnen bei der Bezahlung gegenüber ihren männlichen Kollegen noch 
stärker benachteiligt als in Deutschland. Somit nimmt die Bundesrepublik Deutschland 
den drittletzten Rang unter den EU-Staaten im Hinblick auf die Angleichung der 

Abbildung 3: Entgeltunterschiede zwischen Männern und Frauen  
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Einkommen von Frauen und Männern ein, siehe Abbildung 4: Gehaltsunterschiede im 
europäischen Vergleich.  

 

 
Abbildung 4: Gehaltsunterschiede im europäischen Ve rgleich  
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2.3. Die Gehaltskluft von Frauen in verschiedenen B ereichen 

2.3.1. Die Situation von Hochschulabsolventinnen  

Fast die Hälfte (49%) der Erstimmatrikulierten ist weiblich und erstmals erwerben mehr 
Frauen als Männer (51%) einen Erstabschluss.  

 

 
Abbildung 5: Statistisches Bundesamt, Hochschulen a uf einen Blick, 2007 

 
Die Zahl der Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die nach dem 
Studienabschluss ein Praktikum oder sogar mehrere Praktika machen, hat in den 
vergangenen Jahren deutlich zugenommen.  

37% der frischgebackenen Akademiker schließen nach dem Examen ein Praktikum an, 
11% sogar noch ein zweites, statt eine reguläre Berufstätigkeit aufzunehmen. Die Hälfte 
dieser Tätigkeiten ist unbezahlt.  
Stark betroffen sind Frauen: 44% aller Absolventinnen machen nach dem Abschluss 
mindestens ein Praktikum, bei den Männern sind es 23%. Frauen machen auch deutlich 
häufiger zwei Praktika, und es sind ausschließlich Frauen, die mehr als zwei Praktika 
ableisten. Die Häufigkeit von Praktika nach dem Examen hängt auch von der 
Studienrichtung ab:  
Überdurchschnittlich verbreitet sind Praktika bei den Absolventinnen und Absolventen in 
geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern. Mehr als ein Drittel der befragten 
Absolventinnen und Absolventen erhielt durch ein Praktikum ein weiteres 
Beschäftigungsangebot. In etwa 5% aller Fälle wurde eine entsprechende Zusage nicht 
eingehalten. Von dem Praktikum kann nur ein kleiner Teil der Jung-Akademiker leben. 
Die durchschnittliche Entlohnung der bezahlten Praktika (52% insgesamt) liegt bei etwa 
600 Euro. Frauen erhalten mit 543 Euro im Schnitt deutlich weniger als Männer mit 741 
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Euro. Die Vergütung für Geistes- und Kulturwissenschaftler sowie Juristen ist niedriger 
als die von Natur- und Wirtschaftswissenschaftlern.4 

Relativ deutlich ist der Unterschied auch bei Hochschulabsolventen, die ein 
Traineeprogramm durchlaufen: Sie bekommt 35.600 Euro, er dagegen 39.000 Euro pro 
Jahr. Auch Projektingenieure verdienen mit einem Jahresbruttogehalt in Höhe von 
39.600 Euro mehr als ihre weiblichen Kolleginnen mit 36.000 Euro jährlich. In der 
Unternehmensberatung verdient er am Anfang rund 44.500 Euro, sie dagegen 39.600 
Euro.5.  

Diese Zahlen belegen, dass Frauen schon zu Beginn ihrer Berufstätigkeit 
Gehaltseinbußen gegenüber ihren männlichen Kollegen hinnehmen müssen. Ähnlich 
sieht es bei Frauen in Führungspositionen aus.  

 

2.3.2. Die Situation von Frauen in Führungspositionen 

Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin sind im Aufsichtsrat der 
200 größten Unternehmen in Deutschland nur zu 7,8% Frauen vertreten. Über die Hälfte 
von ihnen (57,4%) wird von Arbeitnehmervertretungen entsandt. Der Anteil der 
Unternehmen ohne eine Frau im Aufsichtsrat liegt bei über einem Drittel. Bei den 
Vorstandsposten sind Frauen noch schwächer vertreten. So ist in den Top 100 
Unternehmen nur eine Frau im Vorstand. Bei den Top 200 sind es nur elf, dies entspricht 
einem Anteil von gut einem%.6  

Die Ergebnisse zeigen, dass das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter in 
einflussreichen Spitzenpositionen größerer Unternehmen nach wie vor in weiter Ferne 
liegt. 

Unter den europäischen Ländern führt Norwegen mit einem Frauenanteil von knapp 
einem Drittel in den Entscheidungsgremien der 50 größten börsennotierten 
Unternehmen. Über dem Durchschnitt liegen auch die anderen skandinavischen Länder 
sowie die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten; Deutschland befindet sich mit 11% im 
Mittelfeld. Beim Anteil von Frauen in den breiter definierten Managementpositionen steht 
Deutschland nach Angaben der Europäischen Kommission mit rund einem Viertel am 
unteren Ende der Länderrangfolge. Selbst Länder mit relativ geringer Erwerbsbeteiligung 
der Frauen wie Spanien und Italien weisen hier mit jeweils knapp einem Drittel deutlich 
höhere Frauenanteile als Deutschland auf. 

 

                                                 
4 Dieter Grühn, Heidemarie Hecht: Generation Praktikum? Prekäre Beschäftigungsformen von 
Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Berlin, 2007 
5 PersonalMarkt 
6 DIW, Berlin 
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Abbildung 6: Europäische Kommission 2007: Topmanage rinnen: Anteil der Frauen in den 
höchsten Entscheidungsgremien der jeweils 50 größte n börsennotierten Unternehmen in% 

 
In Führungspositionen sind Frauen nicht nur unterrepräsentiert, ihr Verdienst liegt auch 
erheblich unter dem der Männer. Männer verdienen brutto rund ein Viertel mehr als 
Frauen, siehe Abbildung 7.  

Vollzeitbeschäftigte Männer erzielen im Mittel einen Monatsverdienst von 4200 Euro 
brutto und damit 27% mehr als Frauen (3300 Euro). Im Bereich umfassender 
Führungsaufgaben ist die Gehaltsdifferenz noch größer: Männer verdienen hier im Mittel 
5300 Euro brutto, das sind 1300 Euro (oder 33%) mehr als Frauen.  

Verheiratete vollzeitbeschäftigte Männer erzielen mit einem mittleren Wert von 4600 Euro 
ein um 1000 Euro höheres Gehalt als unverheiratete Männer. Bei verheirateten Frauen 
liegt der Verdienst mit 3500 Euro brutto ebenfalls über dem der Unverheirateten, die 
Differenz beträgt aber lediglich 400 Euro.7  

 

                                                 
7 DIW, Berlin 
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Abbildung 7: Monatlicher Bruttoverdienst im Jahr 20 04 

 



 

© BPW Germany e.v. 2008    
 

16 / 45 

2.3.3. Die Situation von berufstätigen Müttern 

Je jünger das Kind, desto weniger stehen Mütter im Berufsleben. Nur jede dritte Mutter 
mit Kind oder Kindern im Krippenalter arbeitet. Bei Müttern mit Kindern im Kleinkindalter 
ist es deutlich mehr als jede zweite. Am ehesten arbeiten Mütter mit Kindern zwischen 10 
und 14 Jahren (71%). 

Sind Mütter erwerbstätig, schränken sie ihre Erwerbsarbeit je nach Alter des jüngsten 
Kindes zeitlich ein. Fast zwei Drittel der erwerbstätigen Mütter eines Kindes im 
Krippenalter arbeitet Teilzeit. Sind die Kinder im Kleinkind- und Grundschulalter, arbeiten 
sogar drei von vier Müttern nur in Teilzeit.  

 

 

Abbildung 8: Erwerbstätigen- und Teilzeitquoten von  Müttern und Vätern nach Alter des 
jüngsten Kindes, Deutschland 2005 

 
Im Januar 2007 hat sich die Elternzeitregelung geändert. Seitdem erhält - je nach 
vorheriger Erwerbstätigkeit - der betreuende Elternteil ein Jahr lang 67% des vorherigen 
Gehalts, höchstens 1800 Euro, mindestens aber 300 Euro. Zwei zusätzliche Monate 
können in Anspruch genommen werden, sofern der andere Elternteil für mindestens zwei 
Monate die Kinderbetreuung übernimmt.  

Erste Zahlen bestätigen, dass Väter seitdem mehr von ihrem Recht auf Elternzeit 
Gebrauch machen: In den ersten drei Monaten nach Einführung der neuen Regelung 
wurden 7% aller bewilligten Anträge auf Elterngeld von Vätern gestellt. Beim 
Erziehungsgeld, das Ende 2006 ausgelaufen ist, lag der Anteil der Bewilligungen für 
Väter im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres mit 3,5% nur halb so hoch.8 

„Deutschland könnte durch mehr Betreuungsplätze die Arbeitsaufnahme von Frauen 
erleichtern und dadurch auch die wirtschaftliche und soziale Situation für Familien 
verbessern“, sagte Willem Adema, Experte für Familienpolitik im OECD-Direktorat für 
Beschäftigung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik bei der Vorstellung der Studie „Babies and 

                                                 
8 Statistisches Bundesamt, WSI-Frauendatenreport 2005 
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Bosses, Reconciling Work and Family Life“ Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
Deutschland im OECD-Vergleich einen großen Anteil seiner Wirtschaftsleistung in die 
Unterstützung von Familien und Kindern investiert, leben hierzulande mehr Kinder in 
wirtschaftlich prekären Verhältnissen als in den meisten anderen OECD-Ländern.  

 

 
Abbildung 9: Aus der OECD-Studie: Babies and Bosses , Reconciling Work and Family Life 

 
Ein wichtiger Grund dafür ist, dass der Staat in Deutschland für Kinder zwar 
vergleichsweise großzügige finanzielle Zuschüsse gewährt, aber nur in geringem 
Umfang die Rahmenbedingungen bietet, damit Eltern selbst einen Beitrag zur 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage leisten können.  

Rund 3% seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) wendet Deutschland für die 
Familienförderung auf (Kindergeld, Steuererleichterungen und Dienstleistungen).  
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    Abbildung 10: Aus o.g. OECD-Studie 

 
Der Anteil der Dienstleistungen etwa zur Kinderbetreuung liegt nur bei 0,77% im BIP, im 
OECD-Schnitt sind es 0,9%. In den skandinavischen Ländern, Frankreich und den 
Niederlanden, die in ähnlichem Umfang wie Deutschland Familien unterstützen, werden 
für Dienstleistungen zwischen 40 und 60% des Gesamtbudgets der Familienförderung 
ausgegeben. In Deutschland sind es nur rund 25% (alle Zahlen 2003). 

Die geringen Aufwendungen schlagen sich auch im Angebot nieder: So stehen in 
Deutschland nur für 9% der 0 bis 3-jährigen Betreuungsplätze zur Verfügung. Im OECD-
Mittel sind es 23%. In den nordischen Ländern werden hier Werte zwischen 40 und 60% 
erreicht. Gerade Alleinerziehenden könnte so geholfen werden. Zwar profitieren auch sie 
von den finanziellen Transfers. Möglichkeiten und Anreize, um durch eigene Arbeit ihre 
wirtschaftliche Situation zu verbessern, bestehen aber kaum. So liegt die 
Beschäftigungsquote bei Alleinerziehenden mit 62% deutlich unter dem OECD-Schnitt 
von 71% (2005). Der Anteil der Kinder, die in einem Haushalt mit weniger als der Hälfte 
des Durchschnittseinkommens leben, liegt in Deutschland mit 12,8% über dem OECD-
Schnitt von 12%. Dabei sind Kinder, die nur mit einem Elternteil leben besonders häufig 
von Armut betroffen. „Die Erfahrung aus anderen OECD-Ländern zeigt, dass 
Alleinerziehende Betreuungsmöglichkeiten angeboten werden müssen, sie aber auch zur 
Arbeitsaufnahme ermuntert werden sollten“, resümiert Willin Adema von der OECD. 

Insgesamt schneidet Deutschland bei sechs wichtigen Indikatoren zur Balance zwischen 
Beruf und Familien deutlich schlechter ab als der OECD-Schnitt. Allerdings gehen 
Reformen wie das neue Elterngeld und der Ausbau der Kinderbetreuung in die richtige 
Richtung.  

So schafft die verkürzte Bezugsdauer des Elterngeldes nun mehr Anreize, dass Eltern 
früher wieder in den Beruf zurückkehren. "Damit wird verhindert, dass Frauen, die sich in 
der Regel um Kinder kümmern, zu lange aus dem Job sind und später Einbußen 
hinnehmen müssen", so Adema. Auch die Auflage, dass für das Elterngeld die volle 
Bezugsdauer nur gewährt wird, wenn beide Elternteile sich am Erziehungsurlaub 
beteiligen, dürfte sich positiv auswirken. Vergleichbare Maßnahmen in anderen Ländern 
haben dazu geführt, dass sich Väter etwas mehr an der Kindererziehung beteiligen. 
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Auch wenn es auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, eine Entschädigung zu zahlen, 
wenn ein Elternteil nicht arbeitet und sich statt dessen um die Kinder kümmert, so sind 
die Effekte oft desaströs. Sie zerstören die Anreize zur Arbeitsaufnahme und führen 
dazu, dass Arbeitgeber vor der Einstellung von Frauen zurückschrecken oder in 
geringerem Umfang in deren Karriere investieren. So verzeichnen unter 17 OECD 
Ländern, deren Daten zur Verfügung stehen, nur Japan und Korea einen größeren 
Lohnabstand zwischen Männern und Frauen als Deutschland. 

Welche Bedeutung eine gute Balance zwischen Beruf und Familie mittlerweile auch für 
die demografische Entwicklung hat, sieht man, wenn Frauenerwerbsquote und 
Geburtenrate für die OECD-Länder einander gegenübergestellt werden. Waren 1980 
noch in Ländern mit einer geringen Erwerbsbeteiligung von Frauen die Geburtenraten 
hoch, so hat sich das Verhältnis mittlerweile umgekehrt. Heute haben in der OECD die 
Länder die höchsten Geburtsraten, in denen auch überdurchschnittlich viele Frauen 
arbeiten, also in der Lage sind, Beruf und Familie gut miteinander in Einklang zu 
bringen.9 

                                                 
9 OECD-Studie: „Babies and Bosses, Reconciling Work and Family Life“, 2007 
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2.4. Ursachen für die Lohnkluft 
Die Forschung über geschlechtsspezifische Lohnunterschiede hat ein ganzes 
Ursachenbündel aufgedeckt. Durchschnittliche Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern hinsichtlich Ausbildung, Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit, 
Arbeitszeitarrangements sowie ihre asymmetrische Verteilung auf Berufe, Arbeitsplätze, 
Wirtschaftszweige und Betriebe spielen dabei ebenso eine Rolle wie die ungleiche 
Behandlung bei der Bewertung von Tätigkeiten, bei der Festsetzung von Lohnniveaus 
und beim Zugang zu angesehenen und gut bezahlten Tätigkeiten.  

Der WSI-FrauenDaten-Report 2005 nennt folgende Faktoren für das geringere 
Verdienstniveau der Frauen:  

·  Frauen sind in seltener in gut bezahlten Führungspositionen  
·  Sie sind häufiger in niedriger bewerteten Berufs- und 

Tätigkeitspositionen als Männer  
·  Sie arbeiten häufiger in Branchen, in denen das Lohnniveau niedriger 

ist, wie Gastronomie, Hotelgewerbe, Einzelhandel 
·  Sie verfügen oft über weniger Berufsjahre als Männer, oft bedingt durch 

die Auszeiten aufgrund von Familienarbeit  
·  Sie arbeiten häufiger in Teilzeitjobs, in denen die 

Aufstiegsmöglichkeiten geringer sind  
·  Frauen arbeiten eher als Männer in Kleinunternehmen, in denen das 

Lohnniveau meistens niedriger liegt.10  
 

Die Gründe für „Gender Pay Gap“ sind also vielfältig und komplex. Objektive 
Unterschiede allein (z.B. Bildungsniveau oder Berufserfahrung) können demnach das 
Gefälle nicht erklären. 

Ein Grund wird in der geschlechterspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes 
gesehen, d.h. Frauen arbeiten tendenziell in anderen Sektoren oder Branchen und 
insgesamt in einem engeren Spektrum an Branchen und Berufen als Männer, wobei sich 
die beiden Faktoren gegenseitig beeinflussen. Außerdem arbeiten sie nur selten in gut 
bezahlten Führungspositionen. Gleichzeitig sind die Bereiche, in denen Frauen tätig sind, 
gesellschaftlich oft geringer angesehen und vergütet.  

Dies wirft die Frage nach der Wertschätzung der Arbeit jedes Einzelnen und 
insbesondere nach der Bewertung der Funktionen auf. Das fortbestehende Lohngefälle 
zeigt also auch, dass Berufe und Tätigkeiten, die überwiegend von Frauen ausgeübt 
werden, geringer geschätzt werden als solche, die überwiegend von Männern ausgeübt 
werden, ohne dass dies unbedingt aufgrund objektiver Kriterien gerechtfertigt wäre.  

So kann möglicherweise bei gleicher Qualifikation Körperkraft zum Beispiel höher 
bewertet werden als Kompetenzen auf dem Gebiet zwischenmenschlicher Beziehungen 
oder die Verantwortung für Kapital höher als die Verantwortung für Menschen. 

                                                 
10 WSI-FrauenDatenReport 2005 
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Nahezu 40% der Frauen (siehe Kapitel 2.1) arbeiten im Gesundheitswesen, im 
Ausbildungssektor oder in der Öffentlichen Verwaltung, während es bei den Männern nur 
20% sind. Außerdem sind Frauen überwiegend als Verwaltungsassistentinnen, 
Verkäuferinnen oder als ungelernte oder nur gering qualifizierte Arbeitskräfte tätig; 
annähernd die Hälfte der erwerbstätigen Frauen arbeitet in diesen Berufen.  

Demgegenüber ist nur ein Drittel der Führungspositionen in den Unternehmen der EU mit 
Frauen besetzt. 

Die Geschlechtertrennung wird durch Traditionen und Stereotype noch verstärkt, die z.B. 
die Auswahl von Ausbildungswegen und die Bewertung und Einstufung von Berufen, 
aber auch die Teilnahme am Erwerbsleben, beeinflussen. Der Versuch, Berufs- und 
Privatleben zu vereinbaren, führt zu einem hohen Anteil von Frauen in Teilzeitarbeit 
(2007: 31,4%, EU-27). Diese wird im Vergleich zur Vollzeitarbeit jedoch schlechter 
bezahlt.  

 

 
Abbildung 11: Teilzeitbeschäftigte in der EU 

 
Beinahe ein Drittel aller Frauen arbeitet Teilzeit, während es bei den Männern gerade 8% 
sind.  

Teilzeitarbeit kann zwar auf persönliche Präferenzen zurückzuführen sein und die 
Teilnahme von Frauen am Erwerbsleben fördern, die Differenz zwischen Männern und 
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Frauen zeigt jedoch deutlich, dass beide nicht in gleichem Maße über ihre Zeit verfügen 
können und abhängige Familienmitglieder hauptsächlich von Frauen betreut werden.  

 
       Abbildung 12: Vergleich von männlichen und w eiblichen Teilzeitbeschäftigten 

 
Zudem wird die Erwerbsquote von Frauen dauerhaft durch Mutterschaft gesenkt, wenn 
sie nicht sogar ihre Karriere ganz aufgeben (müssen). Frauen erreichen dadurch nicht 
nur ein geringeres Gehaltsniveau, sondern auch weniger auf die Rente anrechenbare 
Berufsjahre. Aus einem Lohngefälle wird somit ein Rentengefälle. Dies führt dann dazu, 
dass sie später eher von Altersarmut betroffen sind als Männer. 
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3. Bewertung und Vergütung von Arbeit 
Laut Prof. Gertrud Krell, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt 
Personalpolitik an der Freien Universität Berlin, lassen sich aus den Rechtsnormen und 
der Rechtsprechung zur Entgeltgleichheit Handlungsorientierungen für die Tarif- und 
betriebliche Personalpolitik ableiten, die in Gestaltungsempfehlungen für 
diskriminierungsfreie(re) Arbeitsbewertungsverfahren münden.  

Ihrer Meinung nach sollten Arbeitsbewertungsverfahren drei zentralen Bedingungen 
genügen: 

(1) Es muss sich um ein einheitliches Verfahren für Arbeiterinnen und 
Angestellte handeln.  

(2) Das Verfahren darf die zu bewertende Tätigkeit nicht summarisch, 
also in ihrer Gesamtheit, sondern soll sie analytisch, also zunächst 
nach ihren einzelnen Merkmalen, betrachten und später zu einer 
Gesamtbewertung zusammenfassen.  

(3) Das Verfahren muss den Charakteristika der zu bewertenden Tätigkeit 
Rechnung tragen. Die Bedeutung des zuletzt genannten Kriteriums 
lässt sich besonders gut am Beispiel der Dienstleistungsarbeit zeigen, 
deren emotionaler und körperlicher Komponente bisher ebenso wenig 
Rechnung getragen wird wie der Tatsache, dass es sich um 
Interaktionsarbeit handelt.  
Um Entgeltdiskriminierung langfristig zu beseitigen, müssen letztlich 
jedoch auch frauendominierte Arbeitsplätze hinsichtlich der mit ihnen 
verbundenen Anforderungen verändert und die Trennlinien zwischen 
Frauen- und Männerarbeit durchlässiger werden.11  

 
Darüber hinaus gibt sie folgende Handlungsorientierungen für die Tarifpolitik:  
 

a) Tarifverträge müssen durchschaubar sein, d.h. sie müssen objektive 
Kriterien enthalten, damit die vorgenommene Differenzierung 
überhaupt nachvollziehbar und überprüfbar ist. 

b) Für die Bewertung von frauendominierten Tätigkeiten müssen die 
gleichen Kriterien verwendet werden wie für die Bewertung von 
männerdominierten Tätigkeiten. 

c) Die einzelnen Differenzierungskriterien müssen diskriminierungsfrei 
ausgelegt werden. 

d) Die Differenzierungskriterien müssen in ihrer Gesamtheit der Art der zu 
verrichtenden Arbeit Rechnung tragen 

 

                                                 
11 Krell, Gertud, Winter Regine: Diskriminierung von Frauen bei der Entgeltdifferenzierung: Wege zu einer 
diskriminierungsfreieren Arbeitsbewertung, Mai 2004 
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Handlungsorientierungen für die betriebliche Personalpolitik: Dort, wo 
Arbeitsbewertungsverfahren auf der betrieblichen Ebene entwickelt werden, 
gilt zunächst das oben für die Tarifpolitik Gesagte.12  

Das Bundesfamilienministerium gibt folgende Empfehlung zur Entgeltanalyse 
in Unternehmen und Verwaltung: 
 

 
Abbildung 13: Fair P(l)ay Entgeltgleichheit für Fra uen und Männer,  
herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Se nioren,  
Frauen und Jugend, Stand Januar 2008 

 

                                                 
12 Ebd., Krell, Winter 
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4. Europäischer Vergleich  
Frauen sorgen weiter für Beschäftigungswachstum in Europa, sind jedoch auf dem 
Arbeitsmarkt nach wie vor gegenüber den Männern benachteiligt, so das Ergebnis eines 
Berichts, den die Europäische Kommission kürzlich veröffentlicht hat. Darin kommt sie zu 
dem Ergebnis, dass der Gehaltsunterschied gegenüber 1995 EU-weit um lediglich 2 
Prozentpunkte auf 15% gefallen ist – in Deutschland ist sogar ein leichter Anstieg auf 
22% (+1%) festzustellen. Trotz ihres höheren Bildungsniveaus sind nach wie vor weniger 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt vertreten und sie werden immer noch schlechter bezahlt als 
Männer. 
 

 
Abbildung 14: Mitteilung der Kommission an das Euro päische Parlament,  
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialau sschuss und den  
Ausschuss der Regionen: Bekämpfung des geschlechtss pezifischen  
Lohngefälles, Brüssel, 18.7.2007 
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Abbildung 15: Gehaltsunterschiede in der EU 

 
Der Bericht von 2008 über die Gleichstellung von Frauen und Männern wurde den 
europäischen Staats- und Regierungschefs bei ihrer Frühjahrstagung, die am 8. und 9. 
März stattfinden wird, übermittelt.  

In dem Bericht der Kommission wird betont, dass zwar mehr Arbeitsplätze für Frauen 
geschaffen wurden, es jedoch noch einer Verbesserung der Arbeitsplatzqualität bedarf. So 
wurden einerseits über 7,5 der 12 Mio. Arbeitsplätze, die in der EU seit 2000 geschaffen 
wurden, von Frauen besetzt. Die Beschäftigungsquote der Frauen liegt nun bei 57,2% und 
somit 3,5 Prozentpunkte höher als im Jahr 2000. Bei den Männern hingegen stieg die 
Beschäftigungsquote im gleichen Zeitraum um weniger als ein Prozent an. So verlief auch 
die Steigerung der Beschäftigungsquote bei den über 55-jährigen Frauen deutlich schneller 
als bei den Männern; sie liegt nunmehr bei 34,8%, das heißt um 7,4 Prozentpunkte höher 
als im Jahr 2000.13 

Andererseits sind jedoch mehrere Aspekte der Qualität der Arbeitsplätze von Frauen nach 
wie vor problematisch. Obwohl 59% der Universitätsabsolventen Frauen sind und diese 
über ein besseres Bildungsniveau verfügen, ist ihre Beschäftigungsquote um 14,4% 
niedriger als die der Männer und sie verdienen durchschnittlich 15% weniger pro 
Arbeitsstunde.  

                                                 
13 Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, 2008 
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Frauen haben auch größere Schwierigkeiten, in Führungspositionen zu kommen. Der 
Anteil weiblicher Manager in Unternehmen nimmt nur sehr langsam zu und steht zurzeit bei 
lediglich 33%.  

Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist ebenfalls ein Bereich, in dem große 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern fortbestehen. Die Beschäftigungsquote von 
Frauen mit Kleinkindern liegt bei nur 62,4%, verglichen mit einer Quote von 91,4% bei 
Männern mit Kindern.  

Außerdem sind Frauen im Vergleich zu Männern sehr viel häufiger teilzeitbeschäftigt 
(46,2% gegenüber 9,5%, siehe Tabelle), was die unterschiedliche Zeitverwendung von 
Frauen und Männern unterstreicht.14  

 

 
Abbildung 16: EU-Vergleich von Teilzeitbeschäftigte n15 

 

                                                 
14 Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, 2008 
15 Ebd. 
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4.1 Maßnahmen zur Lohngerechtigkeit in verschiedene n europäischen 
Ländern 

In fast allen europäischen Ländern gibt es gesetzliche Vorschriften gegen die 
Lohndiskriminierung. In acht Ländern – Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, 
Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien - ist die Lohndiskriminierung bei der Arbeit 
aufgrund des Geschlechts verfassungsmäßig verboten. 
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Abbildung 17: Unterschiede in der Gesetzgebung zur Entgeltgleichheit 16 

 

                                                 
16 EIRO, European Industrial Relations Observatory 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt Maßnahmen, die bisher zur Lohngleichstellung der 
Geschlechter in Tarifverhandlungen unternommen wurden.  
 

Lohngleichstellung der Geschlechter und Tarifverhan dlungen /Tarifverträge, EU 
und Norwegen  

Land Tarifverhandlungen/-verträge zur Lohngleichstellung  der 
Geschlechter 

Österreich 

Nur in Ausnahmefällen wird die Lohngleichstellung der Geschlechter in 
Tarifverträgen (in Österreich größtenteils branchenspezifisch) 
ausdrücklich behandelt. Ein Beispiel ist der Tarifvertrag für die 
Metallindustrie, der besagt, dass 'die Tarife keine Unterscheidung nach 
Alter und Geschlecht vornehmen sollen. Wer gleiche Arbeit leistet, soll 
den gleichen Lohn erhalten.' 

Belgien 

In den beiden jüngsten nationalen intersektoralen Verträgen wurde die 
Lohngleichheit der Geschlechter behandelt. Im Vertrag für 1999-2000 
(BE9811252F) vereinbarten die Sozialpartner, dass 'in Sektoren, in 
denen die Berufsklassifikation nicht zur Chancengleichheit von Frauen 
und Männern führt, eine Überprüfung der Klassifikationssysteme 
stattfinden wird'. Im Vertrag für 2001-2 (BE0101337F) beschloss man, 
diese Arbeit durch analytische oder gleichwertige Methoden der 
Berufsklassifikation voranzubringen. Bisher wurden jedoch nur in 
wenigen Sektoren Gruppen zur Überprüfung der Frage eingesetzt, ob 
möglicherweise eine neue Art der Berufsklassifikation eingeführt werden 
sollte. 

Dänemark 

Generell spielt die Lohngleichheit der Geschlechter bei den 
Tarifverhandlungen keine sehr wichtige Rolle. Die Gleichstellung der 
Geschlechter wird mehr allgemein in den Branchenverträgen und der 
privatwirtschaftlichen Kooperationsvereinbarung des dänischen 
Gewerkschaftsdachverbands (Landsorganisationen i Danmark, LO) mit 
dem Arbeitgeberdachverband (Dansk Arbejdsgiverforeining, DA) 
behandelt. In einem Protokoll zu dieser Vereinbarung von 1991 
verpflichten sich DA und LO, nach Wegen zu suchen, um das 
Lohngefälle zwischen den Geschlechtern abzubauen. Durch eine weitere 
Vereinbarung zwischen DA und LO werden die Betriebsräte auf 
Unternehmensebene (Kooperationsausschüsse) aufgefordert, einen 
Gleichbehandlungsausschuss einzusetzen, der ggf. aufzeigen kann, 
inwieweit Männer und Frauen bei der Einstellung, Entlassung, 
Lohnfestsetzung und Bildung unterschiedlich behandelt werden. Die 
Gleichstellung der Geschlechter (beim Entgelt) ist in lokalen 
Tarifverhandlungen nur selten ein Thema. 

Finnland 

In den letzten Jahren waren die Tarifverhandlungen hauptsächlich von 
Vereinbarungen zur zentralen Einkommenspolitik gekennzeichnet. Die 
Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Vereinbarungen einer 
weiteren Verschärfung der Einkommensunterschiede entgegengewirkt 
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haben. In der Vereinbarung zur Einkommenspolitik für 2001-2) 
(FI0012170F) einigten sich die nationalen Tarifpartner auf eine 
'Gleichheitszulage'- eine zusätzliche Lohnerhöhung auf sektoraler Ebene 
zur Verbesserung der Stellung von Frauen und gering bezahlten 
Arbeitnehmern. Der Betrag wird anhand der Summe des kumulierten 
Frauenanteils an den gering bezahlten Arbeitnehmern in jedem Sektor 
errechnet. Gewisse Aspekte der Lohngleichstellung der Geschlechter 
sind zum Teil auch in Branchentarifverträgen enthalten, so 
beispielsweise im Vertrag für 2001-2 für städtische Beschäftigte, der 
neue Arbeitsbewertungsmethoden vorschreibt. 

Frankreich 

Fragen der Gleichstellung der Geschlechter im Allgemeinen und der 
gleichen Bezahlung im Besonderen werden eher gesetzlich als 
tarifvertraglich geregelt. Eine intersektorale Vereinbarung, die 1989 
Verhandlungen zu Gleichheitsthemen auf unterer Ebene fördern wollte, 
betonte erneut den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit 
und zielte u.a. auf die Abschaffung diskriminierender Bestimmungen in 
den Branchentarifverträgen. Sie hatte jedoch auf Branchenebene, wo 
Gleichheitsthemen generell nur selten verhandelt werden, nur geringe 
Auswirkungen, allerdings wurde im Jahr 2000 der Rechtsgrundsatz der 
Gleichstellung der Geschlechter erstmals in 10 Branchentarifverträgen 
erwähnt (u.a. denen für die Metallindustrie, die Banken und den 
Einzelhandel). Auch auf Unternehmensebene fanden nur wenige 
derartige Verhandlungen statt. Die im Mai 2001 verabschiedeten 
gesetzlichen Vorschriften werden die Arbeitgeber jedoch verpflichten, auf 
Unternehmensebene jährlich bestimmte Ziele im Bereich der 
Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitplatz sowie Maßnahmen zu 
deren Erreichung auszuhandeln. Das Gesetz schreibt auch verbindlich 
alle drei Jahre Verhandlungen auf Branchenebene 'über Schritte zur 
Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz [...] und 
zur Korrektur der erkannten Ungleichheiten' vor. In Unternehmen ab 200 
Beschäftigten ist ferner vom Betriebsrat ein Gleichstellungsausschuss zu 
bilden. 

Deutschland 

Augenblicklich ist die Lohngleichheit der Geschlechter für die 
Tarifverhandlungen kein wesentliches Thema und es gibt keinen 
Tarifvertrag, der sich ausdrücklich mit diesem Thema befasst. Einige 
Branchentarifverträge (z. B. in der chemischen und der 
Genussmittelindustrie) behandeln die Lohngleichheit der Geschlechter 
eher indirekt, zumeist unter der Überschrift 'Chancengleichheit'. Ferner 
gibt es einige Betriebsvereinbarungen (z. B. bei Opel oder für den 
Frankfurter Flughafen), die gelegentlich konkretere Schritte zur 
Verbesserung des Beschäftigungsstatus der Frauen innerhalb des 
Unternehmens vorsehen. Einige Tarif- und Betriebsvereinbarungen 
enthalten Bestimmungen zur Förderung der Beschäftigung von Frauen in 
bestimmten (meist besser bezahlten) Positionen, was sich direkt auf die 
Lohngleichheit der Geschlechter auswirken könnte. 



 

© BPW Germany e.v. 2008    
 

32 / 45 

Griechenland 

Im Allgemeinen besteht kein Zusammenhang zwischen der Thematik der 
Chancengleichheit und den Tarifverhandlungen. Es gibt sowohl auf 
nationaler als auch sektoraler Ebene einige Tarifverträge, die man nach 
griechischen Maßstäben als bahnbrechend ansehen könnte, obwohl 
keiner von ihnen spezielle Vorschriften oder positive Maßnahmen zur 
Verhinderung, Verringerung oder Abschaffung der Lohndiskriminierung 
von Frauen enthält. Im Allgemeinen Nationalen Tarifvertrag von 1993 
verpflichten sich die Vertragsparteien zur Förderung der 
Gleichbehandlung und der Chancengleichheit von Männern und Frauen, 
auch hinsichtlich der Bezahlung. Neun Jahre später entsteht der 
Eindruck, dass sowohl die Gewerkschaften als auch die 
Arbeitgeberverbände es in der Praxis versäumten, die von ihnen selbst 
unterzeichneten Bestimmungen umzusetzen. 

Irland 

Die aktuelle nationale Vereinbarung, das Programm für Wohlstand und 
Fairness (Programme for Prosperity and Fairness, PPF), enthält 
zahlreiche Bestimmungen, die sich direkt und indirekt mit der 
Lohngleichheit der Geschlechter (IE0003149F) befassen. Im Rahmen 
des PPF wurde ein beratendes Gremium eingesetzt, das das 
geschlechtsspezifische Einkommensgefälle untersucht, und der nationale 
Mindestlohn wurde eingeführt, der gewisse Auswirkungen auf eine 
Verringerung des Gefälles hatte. Das PPF beinhaltet auch einen 
Rahmenvertrag zur Chancengleichheit am Arbeitsplatz und einen 
nationalen Rahmen für familienfreundliche Maßnahmen (IE0009155F). In 
den Tarifverträgen auf Unternehmensebene spielt das Thema 
Lohngleichheit der Geschlechter bisher noch keine wesentliche Rolle. 

Italien 

Einige sektorale und Unternehmenstarifverträge enthalten Vorschriften 
zum Schutz von Frauen vor möglicher Diskriminierung bei den 
Produktivitätsprämien, die auf individueller Ebene zugesprochen werden. 
Als Beispiel lassen sich zwei Verträge anführen (für die städtischen 
Stromversorgungsbetriebe und den Fernsehsender RAI), die besagten, 
dass diese Prämien auf Grundlage der Produktivität des Arbeitnehmers 
und der Fehlzeiten zuerkannt werden, wobei der gesetzlich 
vorgeschriebene Mutterschutz nicht als Fehlzeit gilt. 

Luxemburg 

Alle Tarifverträge müssen die Anwendung des Grundsatzes des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen beinhalten. Die 1999 erlassenen 
Vorschriften verpflichten die Sozialpartner zu Verhandlungen über die 
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für Männer und 
Frauen in den Unternehmen, für die ihre Tarifverträge gelten. Die 
Verhandlungen müssen sich insbesondere auf die Erstellung eines 
Gleichstellungsplanes konzentrieren und auf Methoden, mit denen das 
Unternehmen und seine Fortbildungsmaßnahmen auch Personen offen 
stehen, die nach einer Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit wieder 
auf den Arbeitsmarkt zurückkehren wollen. 

Niederlande Angesichts der bestehenden Gesetzgebung zur Gleichstellung der 
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Geschlechter (beim Entgelt), die von den Arbeitgebern auch beachtet 
wird, brauchen sich die Tarifverhandlungen nicht mit diesem Thema zu 
beschäftigen. Im Jahr 2000 einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft 
in der gemeinsamen Arbeitsstiftung (Stichting van de Arbeid, STAR) auf 
eine Stellungnahme zu einem Plan der Regierung zur Erreichung des 
gleichen Entgelts, der sich direkt mit den Lohnstrukturen befasst. Die 
Partner erklärten, dass sie sich an den von der Regierung geplanten 
Kampagnen beteiligen und sicherstellen werden, dass die Informationen 
auch zu den betreffenden Gruppen und Institutionen gelangen. 2001 
erstellte STAR eine Checkliste für gleiche Entgeltzahlungen, die den 
Tarifpartnern selbst als Instrument bei der Durchsetzung, Anwendung 
oder Bewertung von Lohnstrukturen dient. 

Norwegen 

Bis zu einem gewissen Grad ist die Lohngleichheit der Geschlechter ein 
Thema bei Tarifverhandlungen auf zentraler Ebene, da die 
Gewerkschaften die Ansicht vertreten, dass den Arbeitnehmergruppen, in 
denen Frauen dominieren, Vorrang eingeräumt werden solle. Im 
öffentlichen Sektor haben die Parteien mehrfach vereinbart, dass Frauen 
bei den nachfolgenden Verhandlungen auf Unternehmensebene Priorität 
gegeben werden solle, es hieß, dass den Frauen ein überproportionaler 
Teil der für die Verhandlungen verfügbaren Mittel zukommen sollte. Der 
Grundsatz des gleichen Entgelts ist Bestandteil der meisten 
Tarifverträge, und einige sehen vor, dass die Löhne von Männern und 
Frauen aufgeführt werden sollen, um festzustellen, ob ein nicht 
anderweitig erklärbarer Unterschied vorliegt. 

Portugal 

Gegenwärtig steht das Thema der Lohngleichheit der Geschlechter auf 
der Tagesordnung für die Tarifverhandlungen. In mehreren Verträgen 
wird das Prinzip des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit ausdrücklich 
festgehalten. 

Spanien 
Die Lohngleichheit der Geschlechter kommt bei den Tarifverhandlungen 
nicht zur Sprache und grundsätzlich soll das Entgelt für Männer und 
Frauen gleich sein. 

Schweden 

Die Gewerkschaften - und insbesondere diejenigen mit überwiegend 
weiblicher Mitgliedschaft - setzen die Forderungen nach Lohngleichheit 
der Geschlechter und Gleichberechtigung generell ständig auf die 
Tagesordnungen der sektoralen Tarifverhandlungen, dennoch wurden 
Versuche, spezielle 'Töpfe' für Frauen vorzusehen, in den letzten Jahren 
von den Arbeitgebern abgelehnt. Eine Reihe sektoraler 
'Gleichberechtigungsvereinbarungen' bekräftigt den gesetzlichen 
Grundsatz der gleichen Bezahlung für die den gleichen Arbeitsplatz und 
gleichwertige Arbeit, sie führen jedoch keine weiteren Einzelheiten aus. 
Es gibt keine speziellen allgemeinen Tarifverhandlungen über 
geschlechtsspezifische Bezahlung auf lokaler Ebene, die Gesetze 
schreiben jedoch eine jährliche Überprüfung im Unternehmen auf lokaler 
Ebene vor, hierbei sollen die Parteien eine ggf. geringere Bezahlung von 
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Arbeitnehmerinnen anpassen (siehe oben unter 'gesetzliche 
Vorschriften'). 

Vereinigtes 
Königreich 

Einzelne Studien weisen darauf hin, dass die Lohngleichheit der 
Geschlechter im Allgemeinen ein wichtiges Thema bei den 
Tarifverhandlungen in der Privatwirtschaft (auf Unternehmens- oder 
unterer Ebene) ist. Im öffentlichen Dienst gibt es ein Beispiel für die 
Verwirklichung bewährter Praktiken, denn er musste, nachdem die 
Festlegung des Entgelts dezentralisiert und den einzelnen Behörden 
zugeteilt wurde, seine Gehaltsstrukturen in den neunziger Jahren 
hinsichtlich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen absolut 
'wasserdicht' machen. Ein Beispiel für die danach in der Gehaltsrunde 
1998 abgeschlossenen Vereinbarungen auf Behördenebene ist 
dasjenige, das den Forschungsrat für Biotechnologie und 
Biowissenschaften (Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council) und die Gewerkschaften auf ein gemeinsames Audit für gleiche 
Bezahlung verpflichtete – das im folgenden Jahr durchgeführt wurde und 
zu einer Reihe von Gleichberechtigungsinitiativen führte. 

Quelle: EIRO, European Industrial Relations Observa tory 
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4.2 Best Practice Beispiel: Schweden 
Nachdem sich trotz Bemühungen auf verschiedenen Ebenen die Lohndifferenz auch 
nach 15 Jahren kaum verringert hat, haben das Schwedische Parlament und die 
Schwedische Regierung 1999 das Gleichstellungsgesetz modifiziert: Eine 
gesetzeswidrige Diskriminierung liegt dann vor, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer 
aufgrund seines Geschlechtes schlechter bezahlt, auch wenn die gleiche oder eine 
gleichwertige Arbeit verrichtet wird.  
Die Arbeitgeber sind angehalten, jährlich die innerbetrieblichen Lohnzahlen von Frauen 
und Männern zu analysieren, und zwar für gleiche wie für gleichwertige Arbeit. Das 
Gesetz sieht vor, mit welchen Methoden diese Erhebungen und Analysen durchgeführt 
werden müssen, und die entsprechenden Instrumente werden in Form eines Handbuches 
und eines Computerprogramms zur Verfügung gestellt.  
In ihrem Bericht“ Maßnahmen und Projekte zur Gleichwertigkeit von Arbeit in 
verschiedenen europäischen Ländern und Kanada“ fasst Edeltraud Ranftl die Situation in 
Schweden wie folgt zusammen:  
„Das Gleichstellungsgesetz (aus dem Jahre 1980) wurde 1991 neu gefasst und 2001 
geändert. Aufgrund dieses Gesetzes sind alle ArbeitgeberInnen mit zehn und mehr 
Beschäftigten aufgerufen, Entgeltunterschiede zwischen Frauen und Männern zu 
identifizieren, darüber Bericht zu legen und einen Chancengleichheitsplan aufzustellen. 
Dieser Plan muss eine Aufstellung über Unterschiede beim Arbeitsentgelt zwischen 
Frauen und Männern sowie einen Aktionsplan für gleiches Arbeitsentgelt enthalten. Der 
Plan soll eine Bewertung der Arbeitsplätze umfassen „sodass deutlich wird, ob Frauen 
und Männer gleichartige oder gleichwertige Arbeit leisten. Die ArbeitgeberInnen werden 
angehalten, einen Kosten- und Zeitplan über die nötigen Anpassungen aufzustellen. 
„Falls es der Arbeitgeber unterlässt, positive Maßnahmen auszuarbeiten, wird er mit einer 
Geldstrafe bestraft, die das Chancengleichheitsamt verhängt“17. In Schweden wird ferner 
auf das Mittel von Sonderzahlungen für Frauen in Tätigkeitsfeldern mit vorwiegend 
weiblichen Beschäftigten zurückgegriffen18.  
Um die Erstellung der Pläne zu erleichtern, wurden gut handhabbare 
Arbeitsbewertungssysteme und Listen sowie Verzeichnisse zur Erstellung von 
Entgeltberichten erarbeitet. Laut Auskunft durch Carin Holm (2002) gibt es in Schweden 
eine große Anzahl von „good practice Beispielen“ für Entgeltgleichheit. Vom 
Ombudsmann in Schweden wurde ein Projekt „Pay Equity Guide“ durchgeführt. Das 
Projekt hatte zum Ziel die nicht zu erklärenden Differenzen zwischen Frauen- und 
Männereinkommen durch die Entwicklung von Methoden, die Bereitstellung von 
Informationen und die Bildung von Netzwerken zu reduzieren.  
Es wurden zwei Instrumente zur Arbeitsbewertung entwickelt: Ein einfaches System 
„Steps to Pay Equity“, in welchem auf die Faktoren Können/Fertigkeiten, Verantwortung 
und Umgebungsbedingungen geachtet wird und ein ausgefeilteres System, das HAC 
Arbeitsbewertungssystem (nicht zu verwechseln mit dem HAY-System, das als nicht 
geschlechtsneutral erachtet wird).  

                                                 
17 Smet 2001, S. 22 
18 vgl. Bercusson/Weiler 1999, S.96 
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Das HAC System wurde 1995 von Anita Harrimann und Carin Holm entwickelt und 2000 
überarbeitet, es ist derzeit nur in schwedischer Sprache verfügbar.  
Kommunen und Unternehmen haben das System zur Entgeltfindung angewandt. Das 
HAC Arbeitsbewertungssystem und „Steps to Pay Equity“ werden in Schweden häufig 
angewandt“ 19  
 
 

4.3 Best Practice Beispiel: Belgien 
Belgien hat eine umfassende gesetzliche Regelung im Bereich der Entgeltgleichheit. 
1975 wurde eine berufsübergreifende Vereinbarung zur Lohngleichheit (Collective 
Bargaining Agreement no. 25) beschlossen, in der sämtliche Entgeltbestandteile 
angeführt sind. Dieser Regelung zufolge dürfen Systeme der Arbeitsplatzbewertung keine 
Unterschiede bei der Auswahl von Kriterien, der Gewichtung oder der Übertragung dieser 
Kriterien in Entgeltbestandteile aufweisen. Die Arbeitsbewertungen werden auf sektoraler 
Ebene durchgeführt und diese Arbeitsinspektorrate sollen die Einhaltung der 
Diskriminierungsfreiheit überprüfen. 1998 hat das Ministerium die nationalen 
Sozialpartner aufgefordert, eine Revision der bestehenden Klassifikationssysteme 
durchzuführen. Das „General Multi-Industrial“ Übereinkommen von 2001/2002 besagt, 
dass die SozialpartnerInnen ihre Bemühungen zur Umsetzung diskriminierungsfreier 
Arbeitsbewertung vorantreiben. In diesem Übereinkommen wird an die Regierung 
appelliert, steuerliche Anreize zu setzen, um entsprechende Arbeitsbewertungssysteme 
zu fördern. Durch ein Projekt sollen die Auswirkungen derzeit angewandter 
Arbeitsbewertungssysteme auf die Geschlechter überprüft werden.20 
Das Arbeitsministerium hat 1997 ein “Manuel pour l’égalité des chances et l’evaluation 
des fonctions“ herausgegeben. Dieses Handbuch wurde überarbeitet und 2001 neu 
aufgelegt (Evaluation et classification de fonctions. Des outils pour l’égalité salariale). 
Zudem bietet das Projekt Eva, eine Initiative des Bundesministeriums für Beschäftigung 
und Arbeit (Emploi et du Travail), „Direction de l’égalité des chances“ ein umfassendes 
Schulungsprogramm zur „Evaluation et classification de fonctions“ an. 

                                                 
19 Ranftl, Edeltraud: „Maßnahmen und Projekte zur Gleichwertigkeit von Arbeit in verschiedenen 
europäischen Ländern und Kanada“ 
20 http://www.etuc.org/equalpay  
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4.4 Best Practice Beispiel: Niederlande 
Der Grundsatz der gleichen Entlohnung bei gleichwertiger Arbeit wurde 1975 gesetzlich 
festgeschrieben. Das Gleichbehandlungskomitee (Commissie Gelijke Behandleling, CGB) 
hat einige Studien über Diskriminierung durch das Arbeitsbewertungssystem durchgeführt 
und ein umfassendes System zur Überprüfung auf Diskriminierungsfreiheit entwickelt21. 
Die Empfehlungen zur Bewertung von Arbeit orientieren sich stark an der 
Rechtsprechung des EuGH. Konkret heißt es, die Arbeitsbewertungssysteme dürfen 
keine unterschiedlichen Interpretationen zulassen; sie müssen daher ausführlich und klar 
beschrieben sein und auch dokumentiert werden. Das Arbeitsbewertungssystem muss 
durchschaubar sein und den Beschäftigten bekannt gemacht werden. Das 
Bewertungssystem muss von den Unternehmen regelmäßig überprüft und gewartet 
werden. Das vom CGB entwickelte Bewertungsmodell umfasst auch eine Reihe von 
Merkmalen, die für „Frauen- und Männerarbeit“ typisch sind. Diese Merkmale dürfen 
gesamt gesehen nicht unterschiedlich gewertet und gewichtet werden. Von FNV 
(Gewerkschaftsbund) wurde 2001 eine Broschüre zur Entgeltgleichheit von Frauen und 
Männern herausgegeben. Dieser sind Daten zu Einkommensunterschieden, Analysen für 
die Ursachen der Entgeltunterschiede sowie Aktionspläne zur Verringerung der 
Entgeltunterschiede zu entnehmen. Hervorzuheben ist, dass die niederländische 
Stichting van de Arbeid, in der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen vertreten 
sind. 

                                                 
21 vgl. Van Laere 1998 
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5 Forderungen und Lösungswege für eine Beseitigung der Lohnkluft 
Oberstes Ziel ist es, dass Frauen beginnen, ihre Arbeit wertzuschätzen und diese 
Wertschätzung in finanzielle Ansprüche umsetzen. Dazu gehört der Mut, Forderungen 
zu äußern, Verhandlungsstrategien- und -taktiken einzusetzen, gegebenenfalls 
Ansprüche auch gerichtlich einzuklagen und Diskriminierung anzuklagen.  
 

·  Folgende Forderungen müssen zur Beseitigung der Lohnkluft an die Politik und 
Wirtschaft gestellt werden: 

·  Das geschlechtsspezifische Lohngefälle muss abgebaut und die zugrunde 
liegenden Ursachen müssen bekämpft werden 

·  Tarifregelungen sollten auf mögliche Diskriminierungspotenziale überprüft 
werden 

·  Jeder Beschäftigte hat ein Recht auf diskriminierungsfreie Behandlung und muss 
über Beschwerdemöglichkeiten informiert sein  

·  Zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sollen innovative, 
anpassungsfähige Arbeitsregelungen eingeführt werden 

·  Ausbau der Kinderbetreuung 
·  Einheitliche Bewertung von „Männer- und Frauenarbeit“ 
·  Die Arbeitgeber sollen die Beschäftigten und Arbeitnehmervertretungen in 

regelmäßigen angemessenen Abständen über die Entgelt-Hinweise zur 
Durchsetzung der Entgeltgleichheitssituation von Männern und Frauen 
informieren 
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5.1 Leitfaden "Entgeltgleichheit – Fair p(l)ay" 
Das Bundesfamilienministerium hat 2007 einen neuen Leitfaden "Entgeltgleichheit - Fair 
p(l)ay" veröffentlicht. Er enthält wichtige Hinweise und Lösungen für eine Durchsetzung 
von Entgeltgleichheit:  
 

1. Hinweise für Tarifparteien 
Ein wichtiger Beitrag der Tarifparteien besteht darin, Tarifregelungen auf mögliche 
Diskriminierungspotenziale zu überprüfen und etwaige Einfallstore von 
Diskriminierungen in den Regelungen konsequent zu schließen. Einige 
Gewerkschaften haben bereits Analysen durchgeführt und Checklisten zur 
Überprüfung von Entgeltregelungen erarbeitet. Stehen Tarifreformen an, ist bereits 
im Verhandlungsprozess auf Diskriminierungsfreiheit zu achten.  

2. Hinweise für Arbeitgeber  
Arbeitgeber sind in der Pflicht, Diskriminierung beim Arbeitsentgelt zu vermeiden, 
insbesondere durch:  

a) Information 
Beschäftigte müssen über ihr Recht auf diskriminierungsfreie Behandlung 
und über ihre Beschwerdemöglichkeiten informiert werden. Das AGG selbst 
sowie die für Beschwerden zuständigen Stellen müssen bekannt gemacht 
werden, z. B. durch Aushang, Auslegung an geeigneter Stelle oder über die 
üblichen Wege der betrieblichen Kommunikation. 

b) Fortbildung 
Der Arbeitgeber muss die Beschäftigten vor Benachteiligungen schützen. 
Dies kann am besten durch vorbeugende Maßnahmen geschehen, so etwa 
durch Schulungen, die die Führungskräfte für mittelbare Diskriminierung 
sensibilisieren und ihre Gleichstellungskompetenz erhöhen. Neben 
Führungskräften haben meist auch Betriebs- und Personalräte, Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte sowie Schwerbehindertenvertretungen 
Fortbildungsbedarf. 

c) Gleichstellungscontrolling 
Eine Ist-Analyse der betrieblichen Entgeltstrukturen steht am Anfang eines 
Gleichstellungscontrollings. Die Arbeitgeber werden ersucht, die 
Beschäftigten oder die Arbeitnehmervertretungen in regelmäßigen 
angemessenen Abständen über die Entgelt-Hinweise zur Durchsetzung von 
Entgeltgleichheitssituation von Männern und Frauen zu informieren und 
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorzuschlagen (vgl. 
Art. 21 Abs. 4 der Richtlinie 2006/54/ EG). Solche Informationen machen 
deutlich, wie groß die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern ist 
und wo Handlungsbedarf besteht. Auf dieser Basis können die näheren 
Ursachen für Entgeltunterschiede analysiert sowie Ziele und Maßnahmen 
bestimmt werden. Auch im Öffentlichen Dienst ist ein entsprechendes 
Controlling geboten. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sollten 
entsprechende Analysen, Ziele und Maßnahmen bei der Erstellung des 
Frauenförder-/Gleichstellungsplans berücksichtigen. 
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d) Bearbeitung von Beschwerden 
Bei der inhaltlichen Prüfung von Beschwerden sollten vor allem folgende 
Fragen geklärt werden:  
Bei welchem Entgeltbestandteil wird eine Diskriminierung vermutet? Durch 
welche Regelung oder Anwendungspraxis wird die angenommene 
Diskriminierung verursacht? 
Wie wirkt sich diese Regelung auf Frauen und Männer aus? 
Bei der Bearbeitung von Beschwerden kann oftmals das Instrument des 
„Job-to-Job-Vergleichs“ eine Hilfestellung bieten. Hierzu ist es notwendig, 
eine Person oder Gruppe des anderen Geschlechts zu identifizieren, die 
im Vergleich günstiger behandelt wird, und auch deren Entgeltsituation zu 
klären. Hierzu bietet die Homepage www.frauenlohnspiegel.de ein gutes 
Hilfsmittel. Hinweise zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit Hinweise für 
Betriebs- und Personalräte 

e) Information und Beratung von Betroffenen 
Betroffene über ihre Rechte und Handlungsmöglichkeiten 
zu informieren, gehört zu den Basisaufgaben von Betriebs- und 
Personalräten. Um im Einzelfall Anfragen oder Beschwerden wegen 
vermuteter Entgeltdiskriminierung beurteilen und beim Arbeitgeber auf 
Abhilfe hinwirken zu können, ist fundiertes arbeitsrechtliches und 
methodisches „Know-how“ notwendig. 

f) Überwachung und Durchsetzung von Diskriminierung sverboten 
Betriebs- und Personalräte haben darauf zu achten, dass der Grundsatz 
der Entgeltgleichheit im Betrieb eingehalten wird. Verstößt der Arbeitgeber 
grob gegen die gesetzlichen Vorschriften, können sie ihn auf Einhaltung 
verklagen. Dieses Klagerecht besteht allerdings nur in betriebsratsfähigen 
Betrieben. Es müssen mindestens fünf Arbeitnehmer beschäftigt sein, von 
denen wenigstens drei seit sechs Monaten oder länger dort arbeiten. In 
größeren Unternehmen kann ein Gleichstellungsausschuss gebildet 
werden, in dem sich Kompetenzen und Informationen bündeln. 

g) Hinweise für Beschäftigte - Prüfen eines Diskrim inierungsverdachts 
Hierzu sollten alle wichtigen Informationen und Unterlagen 
zusammengestellt und geprüft werden, so z. B.:  
Eigene Unterlagen wie Lohn- und Gehaltsbescheinigungen, 
Schriftwechsel, Arbeitsvertrag, Tarifverträge, Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen oder einseitige Regelungen des Arbeitgebers, in 
denen der fragliche Entgeltbestandteil geregelt ist, betriebliche Daten und 
Informationen zur Entlohnung, z. B. Statistiken.  
Zur Auslegung von betrieblichen Vereinbarungen sowie zur Beschaffung 
betrieblicher Daten empfiehlt es sich, Betriebs-/Personalräte 
hinzuzuziehen. Es besteht auch die Möglichkeit, den Arbeitgeber um 
Klärung des Sachverhalts zu ersuchen. Er ist verpflichtet, seine 
Entgeltpraxis transparent zu machen, wenn sie für Beschäftigte nicht 
durchschaubar ist.  
Bei der Prüfung eines Diskriminierungsverdachts können sich Beschäftigte 
auch an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden: Sie kann ggf. 
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eine gütliche Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Beteiligten 
anstreben. Soweit Ratsuchende damit einverstanden sind, können seitens 
dieser Stelle auch Beteiligte um Stellungnahmen ersucht werden.  
Weitere Beratungsstellen können vermittelt werden.  
Beschäftigte können sich über Verdienste von Frauen und 
Männertätigkeiten im Internet unter www.lohnspiegel.de und 
www.frauenlohnspiegel.de informieren.22  

                                                 
22 Fair P(l)ay Entgeltgleichheit für Frauen und Männer, Herausgegeben vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Stand Januar 2008 
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5.2 Forderungen der EU-Kommission 
Die Kommission fordert in ihrer Mitteilung vom 18. Juli 2007, die Ursachen der 
Entgeltungleichheit zu beseitigen. Handlungsbedarf sieht die Kommission insbesondere 
bei der Beschäftigung von Frauen in Wirtschaftszweigen mit geringeren 
Verdienstmöglichkeiten, bei den unterschiedlichen Rollenbildern und Erwerbsverläufen 
von Männern und Frauen und den derzeitigen Mustern der Teilzeitarbeit.  
EU-Kommissar Vladimir Špidla forderte die EU-Mitgliedsstaaten auf, mit neuen 
Elterngeldregelungen und Vätermonaten dazu beizutragen, tradierte Rollenmuster zu 
überwinden und Entgeltungleichheit abzubauen. Die Bundesregierung geht hier mit der 
Einführung des Elterngeldes zu Jahresbeginn bereits voran. Mit der verbesserten 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen außerdem die Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die Frauen tatsächlich die gleichen Verdienstchancen eröffnen wie 
Männern. Die Initiative des Bundesfamilienministeriums zum Ausbau der 
Kindertagesbetreuung leistet dazu einen weiteren wichtigen Beitrag. 
Zudem forderte die Kommission von den Mitgliedern, die Datenlage mit Hilfe von 
detaillierteren Statistiken und durch eine stärkere Sensibilisierung der Tarifparteien zu 
verbessern. Die Bundesregierung hat durch das neue Verdienststatistikgesetz bereits 
zum 1.1.2007 die Möglichkeit geschaffen, deutlich differenziertere Daten zur 
Entgeltungleichheit zu ermitteln, die dann gezielt ausgewertet werden können. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bereitet mit dem 
Statistischen Bundesamt dazu für 2008 konkrete Projekte vor.23 
Bereits 2006 wurden im Bericht der Kommission an den Rat, das europäische 
Parlament, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss 
der Regionen zur Gleichstellung von Frauen und Männern folgende Forderungen an die 
Mitgliedsstaaten gestellt:  
 

·  „Eine Priorität sollte auch künftig darin bestehen, das geschlechtsspezifische 
Lohngefälle abzubauen und die zugrunde liegenden Ursachen zu bekämpfen. 
Dabei müssen alle verfügbaren Instrumente zum Einsatz kommen – unter 
anderem wird es um die effektive Umsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften gehen – und die Sozialpartner aktiv einbezogen werden. 
Handlungsbedarf besteht insbesondere in Bezug auf folgende Aspekte: 
Sektorale und berufliche Segregation, Zugang zu allgemeiner und beruflicher 
Bildung für alle, transparente Evaluierungs- und Entgeltsysteme, Sensibilisierung 
und Bekämpfung von Stereotypen bei den Stakeholdern, Überprüfung von 
Berufsklassifikationen.“ 

·  Die Mitgliedstaaten sollten verstärkte Anstrengungen unternehmen, um die in 
Barcelona vereinbarten Zielvorgaben für den Bereich Kinderbetreuung zu 
erfüllen, und den Ausbau der Betreuungsangebote für ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen fördern. 
Dabei sollte insbesondere bedacht werden, dass im Falle einer 
Vollzeitberufstätigkeit von Frauen und Männern angemessene Öffnungszeiten 
und Flexibilität gewährleistet sein müssen. Initiativen von Unternehmen oder 

                                                 
23 BMFSFJ 
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Einrichtungen des Bildungswesens zur Entwicklung von Betreuungsdiensten 
sollten ermutigt werden. 

·  Zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sollten des 
Weiteren innovative, anpassungsfähige Arbeitsregelungen eingeführt und 
verbreitet werden, die zu einer besseren Work-Life-Balance beitragen und den 
unterschiedlichen Bedürfnissen in verschiedenen Lebensphasen Rechnung 
tragen. 

·  Die Öffnungs- bzw. Betriebszeiten öffentlicher Einrichtungen, unter anderem von 
Behörden, öffentlichen Verkehrsmitteln und Anbietern von 
Beschäftigungsdienstleistungen, sollten auf die Arbeitszeiten abgestimmt sein 
und Frauen und Männer, die Kinder oder andere Personen zu versorgen haben, 
nicht daran hindern, (wieder) in den Arbeitsmarkt einzutreten bzw. weiterhin dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. 
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Zum BPW Germany 
 
Mit 38 Clubs und rund 1750 Mitgliedern gelten die Business and Professional Women 
BPW Germany als eines der größten Berufsnetzwerke für Frauen in Deutschland. Der 
in den 30er Jahren entstandene und 1951 neu gegründete Verband unterstützt berufs-
tätige Frauen auf vielfältige Weise: Neben persönlichem Austausch, Vorträgen und 
Mentoring leistet das Netzwerk politisch-gesellschaftliche Lobby- und Projektarbeit auf 
nationaler und internationaler Ebene. 
Der BPW Germany kooperiert mit Wirtschaft, Medien und Politik und unterstützt seine 
Partner in Fragen der Unternehmensverantwortung und Chancengleichheit im Beruf.  
Der Verband ist Teil des BPW International, der in rund 80 Ländern vertreten ist und 
Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und beim Europarat genießt. Weitere 
Informationen unter www.bpw-germany.de 
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www.bpw-germany.de 
 
Wenn Sie nähere Informationen zu unserer Initiative  wünschen oder mit uns 
gemeinsam aktiv werden möchten, wenden Sie sich bit te an: 
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Fax.:06082-92 92 25 
E-Mail: i.kemmler@bpw-germany.de 
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